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KfW-Programm 151/152/430  „Energieeffizient Sanieren – Kredit/Investitionszuschuss“ 

Förderung Im Rahmen des KfW-Programms „Energieeffizient Sanieren“ wurde die Optimierung der Wärmeverteilung bisher nur im Rahmen einer 
Heizungserneuerung gefördert. 
Ab dem 01.04.2012 kann die Optimierung der Wärmeverteilung jedoch auch ohne den Austausch der kompletten Heizungsanlage  als 
sogenannte Einzelmaßnahme gefördert werden (siehe B).  
Voraussetzung ist, wie bei allen Maßnahmen, dass der Bauantrag vor dem 01.01.1995 gestellt wurde. 
 
Nachfolgend finden Sie die Gesamtübersicht des KfW-Programms „Energieeffizient Sanieren“. 
Gefördert werden zwei verschiedenen Varianten: 
A. Energetische Modernisierung zum „KfW-Effizienzhaus 115“, „KfW-Effizienzhaus 100“, „KfW-Effizienzhaus 85“ sowie zum „KfW-

Effizienzhaus 70“ und „KfW-Effizienzhaus 55“, d.h. Jahres-Primärenergiebedarf QP und spezifischer Transmissionswärmeverluste 
HT’ dürfen folgende Werte (gemäß EnEV 2009) im Verhältnis zu einem Referenzgebäude nicht überschreiten (Programm Nr. 151) 
Förderstufe 
KfW-Effizienzhaus KfW - 115 KfW - 100 KfW - 85 KfW – 70 KfW – 55 

QP Jahresprimärenergiebedarf 115 % 100 % 85 % 70 % 55 % 
HT’ spez. Transmissionswärmebedarf 130 % 115 % 100 % 85% 70 % 
Quelle: KfW-Bankengruppe      

B. Umsetzung von Einzelmaßnahmen oder freien Maßnahmenkombinationen wie Austausch der Heizungsanlage, Optimierung der 
Wärmeverteilung (ab 01.04.2012), verschiedene Dämmmaßnahmen, Einbau einer Lüftungsanlage oder Erneuerung der Fenster 
(Programm Nr. 152)  

Voraussetzung ist für beide Varianten, dass vor dem 01.01.1995 der Bauantrag gestellt oder die Bauanzeige erstattet wurde. 

Kreditvariante (151/152) Zuschussvariante (430) 

Zinsgünstiger Kredit zum aktuellen Programmzinssatz der 
KfW-Förderbank www.kfw-foerderbank.de 

Kreditbetrag: bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten, max. 
75.000 !/WE für die Sanierung zum KfW-Effizienzhaus bzw. max. 
50.000 !/WE für Einzelmaßnahmen und Kombinationen von 
Einzelmaßnahmen 

Laufzeit: 8, 10, 20 oder 30 Jahre (1-8 Jahre tilgungsfrei), Zinssatz für die 
ersten 10 Jahre fest  

Tilgungszuschuss (nur für Variante A): 
- 2,5 % bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 115 
- 5 % bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 100 
- 7,5 % bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 85 
- 10 % bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 70 
- 12,5 % bei Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 55 

Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 55 (EnEV 2009):  
20,0% (max. 15.000 !/WE) 

Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 70 (EnEV 2009):  
17,5 % (max. 13.125 !/WE) 

Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 85 (EnEV 2009):  
15,0% (max. 11.250 !/WE) 

Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 100 (EnEV 2009):  
12,5 % (max. 9.375 !/WE) 

Sanierung zum KfW-Effizienzhaus 115 (EnEV 2009):  
10,0% (max. 7.500 !/WE) 

Einzelmaßnahmen bzw. freie Kombination von  
mehreren Einzelmaßnahmen:  
7.5 % (max. 3.750 !/WE) 

Konditionen 

Innerhalb des Programms 431 wird die Baubegleitung von Sanierungsmaßnahmen gefördert. 

Antragsstelle bei Banken und Sparkassen direkt bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 
Postfach 11 11 41, 60046 Frankfurt, Tel.: 01801-335577 
(für 3,9 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, Preise für Mobilfunk können 
abweichen) 

KfW-Programm 431 „Energieeffizient Sanieren – Baubegleitung“ 

Förderung Die KfW bezuschusst bei Inanspruchnahme des Programms „Energieeffizienz Sanieren“ die Planung und Baubegleitung durch externe 
Sachverständige bei Sanierungsvorhaben zum KfW-Effizienzhaus oder Einzelmaßnahmen. 

Konditionen Höhe des Zuschusses: 50% der förderfähigen Kosten, max. 4.000 !/Antragsteller und Investitionsvorhaben. Beträge unter 300 ! 
werden nicht ausgezahlt. 
Antragstellung nach Abschluss der Planung und Baubegleitung (spätestens 3 Monate nach Rechnungsstellung). 

Antragsstelle Online über die Internetseiten der KfW: http://www.kfw.de/kfw/de/Inlandsfoerderung/Programmuebersicht/Energieeffizient_Sanieren_-
_Baubegleitung/Antrag_und_Dokumente.jsp 
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